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An lauen Sommerabenden
empfiehlt sich für Hungrige
oder Geniesser die Terrasse der
Schönegg. Hoch über
Wädenswil gelegen, bietet sie
einen wundervollen Ausblick
auf den Zürichsee und die
Glarner Alpen. Meine Beglei-
tung und ich werden von einem
freundlichen Kellner in Emp-
fang genommen. Er geleitet
uns zu unserem Platz auf der
grosszügigen Terrasse.

Der Blick in die Karte verspricht
ein marktfrisches Angebot.
Heini Hauser, der benachbarte
Landwirt und Stadtrat von
Wädenswil, ist offensichtlich
der Hauptlieferant des Gemü-
ses und des Salats. Letzteren
möchte ich mir nicht entgehen
lassen und bestelle einen
«Blattsalat Buure Art» mit
gebratenem Speck und Brot-
würfeli an Hausdressing für
14.80 Franken. Der frische und
knackige Salat schmeckt wun-
derbar – zusammen mit dem
knusprig gebackenen Speck. Al-
lerdings hätte ein bisschen
weniger des Hausdressings
dem Salat gutgetan, finden ich
und meine Begleitung.

Recht schnell brachte uns der
zu Scherzen aufgelegte und
freundliche Kellner den Haupt-
gang. Von der Sommerkarte
orderte meine Begleitung
«Chnusprigi Härdöpfel-Rösti»
mit sautierten Eierschwämmli
und bunten Cherrytomaten an
leichter Kerbel-Rahmsauce für
27.50 Franken. Die wirklich
knusprige und dennoch nicht
zu trockene Rösti mundete
meinem Gegenüber ausge-
zeichnet. Ich liess mir «Grosis
Rindshacktätschli» mit Rind-
fleisch vom Fischlin-Hof
schmecken. Als Beilage gab es
gut durchgekochte Süsskartof-
feln und bissfestes Marktgemü-
se in Tomaten-Peperoni-Sauce
für 33.50 Franken.

Gut gesättigt von den reichli-
chen Portionen, legten wir eine
kleine Pause ein, bevor wir uns
die Dessertkarte reichen lies-
sen. Neben Limetten-Crème
brulée, Cremeschnitte «Schö-
negg» und hausgemachtem Ap-
felstreuselkuchen gibt es eine
grosse Auswahl an verschiede-
nen Coupes. Noch immer satt
von der Hauptspeise, verzichtet
meine Begleitung auf ein
Dessert, und ich geniesse einen
Espresso mit einer Kugel Vanil-
leglace. Das nächste Mal lassen
wir etwas mehr Platz im Magen
für «Grosis Brännti Creme» mit
Streuseln und Rahm.

Dorothea Uckelmann

Restaurant Schönegg, Schönegg-
strasse 16, Wädenswil. Öffnungs-
zeiten Montag bis Samstag von
9 bis 24 Uhr und Sonntag von 9 bis
23 Uhr. Telefon 044 789 89 60.
Weitere Informationen unter
www.schoenegg.ch.

Speisen
mit Aussicht
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Ausgabe vom 20. August
«Bis zu 10000 Firmen sollen sich
von der CO2-Abgabe befreien
können»

Warum geht es so mühsam
weiter mit erneuerbarer Ener-
gie? Ich verstehe nicht, warum
es nicht endlich zur Pflicht
gemacht wird, bei Neubauten
Panels für Sonnenenergie zu
montieren? An jeder Ecke, auch
auf dem Land, erstellt man
Neubauten. Das ist doch die
Gelegenheit für Sonnenkollek-
toren. Aber die sieht man
nirgends.
Wenn man schon CO2-Emis-
sionen reduzieren muss, sollte
man auch bestrebt sein, end-
lich auf Sonnenenergie umzu-
stellen. Auf was wartet man
noch lange? Es sind überall
Bestimmungen, Verbote und

Endlich auf die
Sonne umstellen

Ausgabe vom 23. August
Leserbriefe «Plakative Aussagen
schaden» und «Bibel gibt klare
Anweisungen»

Zu den beiden Leserbriefen in
der «Zürichsee-Zeitung» vom
23.August kann ich nur sagen:
Bravo, bravo und nochmals
bravo. Auch ich finde die Aus-
sagen von Gottfried Locher
haarsträubend und total kont-
rovers. Einerseits sagt er, er

Armutszeugnis
für die Kirche

Ausgabe vom 14. August
Leserbrief «Im internationalen
Vergleich gut»

Leserbriefschreiber Georg E.
Radecke findet, dass der aktu-
elle Text der schweizerischen
Landeshymne bestehen bleiben
sollte. Da sie im internationa-
len Vergleich gut abschneide,
weil sie nicht blutrünstig sei,
ganz im Gegensatz zur vorgän-
gigen Version. Herr Radecke
findet zudem, dass wir Gott aus
der Hymne nicht verbannen
sollten, da unsere Nation
anscheinend viel Gutes vom
Schöpfer erhalten hat.
Er verkennt jedoch, dass die
Erwähnung und Verherrli-
chung von Gott nicht mehr in
eine säkulare Gesellschaft
passt, da mittlerweile viele
konfessionslose Menschen in

Zeichen unserer
Willensnation

wolle der Antwort der Abgeord-
netenversammlung nicht
vorgreifen, aber genau das tut
er mit seinen Äusserungen.
Es ist ihm offensichtlich auch
egal, wenn er die Kirche spaltet.
Mir scheint, Gottfried Locher
fühlt sich wieWinkelried und
muss als «oberster Protestant»
mit seiner persönlichen Mei-
nung vorpreschen. Ich empfin-
de es als ein Armutszeugnis,
dass die Kirche nicht ganz klar
dazu Stellung bezieht und sagt:
ohne uns.
Wer so leben will, soll das tun,
aber ohne kirchlichen Segen.
Dass die gleichgeschlechtliche
Ehe Gottes Schöpfungswillen
entspricht, ist einfach eine
Lüge. Man kann mit falschen
Behauptungen gut sein Gewis-
sen beruhigen.
Ich hoffe sehr, dass der Kir-
chenbund die Frage kritisch
und in Verantwortung vor Gott
entscheidet.
Dorothea Blatter, Männedorf

Vorschriften im Gang, aber das
Naheliegendste wird ignoriert.
Wenn man sich die Kostenfra-
ge zur Ausrede macht, fallen
diese weniger schwer ins
Gewicht, als zuzuwarten, bis
alles noch schlimmer aus dem
Ruder läuft.
Beatrice Landert, Zollikerberg

unserem Land leben. Obwohl
Atheist, bin ich aber ein über-
zeugter Schweizer, der dieses
privilegierte Land über alles
liebt und auch stolz ist auf das
weisse Schweizer Kreuz auf
rotem Grund. Darum finde ich
den neuen Text vonWerner
Widmer sehr zutreffend, da er
unsere angestammte freiheitli-
che Gesinnung wiedergibt.
Hier der vollständige Text:
«Weisses Kreuz auf rotem
Grund, unser Zeichen für den
Bund: Freiheit, Unabhängig-
keit, Frieden. Offen für die
Welt, in der wir leben, lasst uns
nach Gerechtigkeit streben!
Frei, wer seine Freiheit nützt,
stark ein Volk, das Schwache
stützt.Weisses Kreuz auf rotem
Grund, unser Zeichen für den
Schweizer Bund.» Es ist zudem
ein Zeichen unsererWillensna-
tion, die keinen Gott braucht,
um ihre privilegierte Situation
zu rechtfertigen.
Ronald Wild, Zollikon

Leserbriefe
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Schwerpunkt

Annina Just

Eine Jugendliche fällt auf, weil
sie offenbar unter starkem psy-
chischenDruck leidet, sehrMühe
hat, ihre Gefühle zu kontrollie-
ren, und verschiedene Substan-
zen konsumiert. Sie hat keine re-
gelmässige Tagesstruktur und
zeigt selbstschädigendesVerhal-
ten.Weil es den Jugendarbeitern
nicht gelingt,mit den Eltern eine
Zusammenarbeit aufzubauen,
und auch sonst über längere Zeit
keineVerbesserung der Situation
eintritt, melden sie den Fall den
Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden (Kesb). Für die
Jugendliche ist dieser Schritt
nicht nachvollziehbar, sie hat
Angst vor dem, was auf sie zu-
kommt. Muss sie eventuell gar
von der Familie weg?

Von derBehördewird eine Fa-
milienbegleitung beauftragt.Das
heisst, eine Sozialarbeiterin be-
sucht die Familie und entschei-
det über weiterführende Mass-
nahmen. Ob in diesem Fall eine
temporäre Umplatzierung nötig
war oder eine enge Begleitung
der Familie ausreichte,weiss der
zuständige Jugendarbeiter auch
heute nicht. Klar – und für ihn
viel wichtiger – ist aber: Zwei
Jahre später hat sich die betrof-
fene junge Frau bei ihmbedankt.
Sie ist inzwischen auch derMei-
nung, dass es nicht gut ausge-
gangenwäre,wenn er nicht ein-
gegriffen hätte.

Dieser Fall hat im Kanton Zü-
rich stattgefunden undwird ge-
schildert vonMarco Bezjak, Pro-
jektleiter beiMojuga. Seit 25 Jah-
ren leistet die Organisation in
verschiedenenGemeinden in der
Region offene Jugendarbeit. In
der Zürichsee-Region tut sie dies
in Zollikon, Uetikon und Hom-
brechtikon. Das Beispiel zeigt
laut Bezjak, dass eine Meldung
bei den Kesb für Betroffene im
ersten Moment zwar unange-
nehm sein kann, doch dass sich
diese Einschätzung in vielen Fäl-
len wandelt.

Letzter Schritt
Die beschriebene Situation spiel-
te sich ab, als Jugendarbeiter
noch keine Meldepflicht gegen-
über den Kesb hatten. Seit dem
1. Januar gilt diese jedoch fürver-
schiedene Berufsgruppen, die re-
gelmässig mit Kindern und Ju-
gendlichen Kontakt haben (sie-
he Kasten). Doch: «Eine
Gefährdungsmeldung bei den
Kesb ist immer der allerletzte

Schritt», sagt Bezjak.Dies sei frü-
her so gewesen und heute nicht
anders.

Bezjak glaubt nicht, dass Mo-
juga-Jugendarbeiter aufgrund
der Meldepflicht häufiger eine
Meldung erstattenwerden. «Die
Gefährdungslage und die Befind-
lichkeit von Jugendlichenwird ja
durch das neue Gesetz nicht an-
ders», sagt er. Zuerst versuche
man immer, eine andere Lösung
zu finden, zum Beispiel durch
Abklärungen im Team und eine
Begleitung des Jugendlichen
oder durch das Beiziehen einer
psychologischen Fachperson.
Auch die anonyme Beratung
durch die Kesb werde gerne in
Anspruch genommen.Erstwenn
keine Stabilisierung der Situa-
tion erreicht werden kann, wird

eine Gefährdungsmeldung er-
stattet. Dies wird in der Regel
durch einenVorgesetzten des be-
troffenen Jugendarbeiters um-
gesetzt. «Dadurch stehen die
Chancen besser, dass weiterhin
ein Vertrauensverhältnis zwi-
schen dem betroffenen Jugend-
lichen und dem Jugendarbeiter
besteht», sagt Bezjak.

Schliesslich ist genau das die
besondereHerausforderung,mit
der sich Jugendarbeitende imZu-
sammenhang mit der Melde-
pflicht konfrontiert sehen: Ihr
Job besteht darin, mit Jugendli-
chen ein Vertrauensverhältnis
aufzubauen und diesen in einem
ungebundenen RahmenGesprä-
che undUnterstützung anzubie-
ten. «Wenn dieses Vertrauen in
Gefahr ist, fehlt die Basis für die

offene Jugendarbeit», erklärt
Bezjak.

Ein Leitfaden für alle
Die gesetzlicheNeuerung hat be-
wirkt, dass sich die Mojuga-Mit-
arbeiter intensivmit ihren Rech-
ten und Pflichten auseinander-
setzen mussten. «Wir haben
nicht darauf gewartet, dass die-
se Gesetzesänderung kommt»,
sagtMojuga-Projektleiter Bezjak.
Er werte sie aber als Anerken-
nung der Funktion von Jugend-
arbeitern auf Gesetzesebene und
findet es richtig, dassMenschen,
die sich professionell mit Kin-
dern und Jugendlichen beschäf-
tigen, in die Pflicht genommen
werden.

Mit seinem Team hat Bezjak
nun einen Leitfaden entwickelt,

wie mit der Meldepflicht umzu-
gehen ist. Dieser sieht beiAuffäl-
ligkeiten zwei Phasen vor: In der
ersten erfolgt eine genauere Be-
obachtung, in der zweiten wer-
den die Informationen und Be-
obachtungen imTeam analysiert
und daraus konkrete Unterstüt-
zungsmöglichkeiten entwickelt.
Den Leitfaden stellt Mojuga al-
len Jugendarbeitern und Jugend-
arbeiterinnen im Kanton Zürich
zur Verfügung. «In der Diskus-
sion mit den Mitarbeitenden
konntenwir feststellen, dasswir
zuvor schon sehr ähnlich funk-
tioniert haben», sagt Bezjak.Dies
gäbe den Jugendarbeitern Si-
cherheit imUmgangmit der Ge-
setzesgrundlage.

Die von derMojuga gemelde-
ten Fälle seit Einführung der
Kesb im Jahr 2013 lassen sich an
einer Hand abzählen. «Aber es
gab natürlich auch Situationen,
in denen wir mit der Schule in
Kontaktwaren und die Meldung
dann von einer Schulleitung er-
stattetwurde», sagt Bezjak dazu.
Mehrmals jährlich und in jeder
Gemeinde kämen hingegen Be-
gleitungenvon Jugendlichenvor.
Das bedeutet, dass der Fall ge-
mäss Leitfaden beobachtet, in-
tern analysiert und nach Mög-
lichkeiten gesucht wird, um die
betroffene Person zu unterstüt-
zen. In den allermeisten Fällen
ist dann ein Eingreifen der Be-
hörden gar nicht mehr nötig.

«Die Kesb sind immer
der allerletzte Schritt»
Jugend Neu gilt für verschiedene Fachpersonen, die mit Minderjährigen arbeiten, bei Verdacht auf Kindswohlgefährdung eine
Meldepflicht. Für Jugendarbeiter entsteht so ein schmaler Grat zwischen der Funktion als Vertrauens-, aber auch als Aufsichtsperson.

Tägliche Herausforderung für Jugendarbeitende: Mit Jugendlichen ein Verhältnis aufbauen und diesen in einem ungebundenen Rahmen Gespräche und Unterstützung anbieten. Foto: PD

Kaum mehr Meldungen

Die Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörden (Kesb) der Bezir-
ke Horgen und Meilen stellen im
Zusammenhang mit der Melde-
pflicht keinen Anstieg der Fälle
fest. Gemäss Christina Müller,
Präsidentin der Kesb Horgen,
hatte die Behörde im ersten
Halbjahr 2019 zwar mehr Aufwand
zu verbuchen, doch dieser hänge
primär mit der Komplexität der
Fälle zusammen. Die Fallzahlen
seien zwar leicht angestiegen,
doch sie denke nicht, dass dies im

Zusammenhang mit der Melde-
pflicht stehe.

Bei der Kesb im Bezirk Meilen
sind nicht mehr Meldungen einge-
gangen als früher. «Vergleicht man
2019 bis jetzt mit der gleichen
Periode im Jahr 2018, so ist sogar
eine geringe Abnahme der Mel-
dungen zu verzeichnen», sagt
Präsident Kurt Giezendanner.
Diese sei aber auch nicht so
signifikant, dass man von einem
wirklichen Rückgang sprechen
könne. (aj)

Gesetzliche Grundlagen

Per 1. Januar 2019 wurden die
Vorschriften für Meldungen an die
Kesb neu geregelt. Laut der
Konferenz für Kindes- und Er-
wachsenenschutz (Kokes) war das
Ziel der Gesetzesänderung unter
anderem die Verbesserung des
Schutzes von Kindern im Vor-
schulalter.

Meldepflichtig sind neu nicht
nur Amtspersonen, sondern auch
Personen, die beruflich regelmäs-
sig Kontakt zu Kindern haben. Im
Gesetz genannt werden Fachper-

sonen aus den Bereichen Medizin,
Psychologie, Pflege, Betreuung,
Erziehung, Bildung, Sozialbera-
tung, Religion und Sport. Zu einer
Meldung verpflichtet sind diese,
wenn konkrete Hinweise dafür
bestehen, dass die körperliche,
psychische oder sexuelle Integrität
eines Kindes gefährdet ist und sie
nicht im Rahmen ihrer Tätigkeit
Abhilfe schaffen können.

Ausserdem wurde das Melde-
recht von Personen mit Berufsge-
heimnis erleichtert. So sind diese

meldeberechtigt, wenn eine
Meldung im Interesse des Kindes
steht. Weiterhin kann jede Person
eine Gefährdungsmeldung an die
Kesb machen, wenn die körperli-
che, psychische oder sexuelle
Integrität einer minderjährigen
Person gefährdet erscheint. Eine
Verletzung der Meldepflicht ist
strafbar, wenn durch die Meldung
hätte verhindert werden können,
dass die minderjährige Person eine
strafbare Handlung begeht oder
Opfer einer solchen wird. (aj)

«Wenn das
Vertrauen in Gefahr
ist, fehlt die Basis
für die offene
Jugendarbeit.»
Marco Bezjak
Projektleiter bei Mojuga,
Stiftung für Kinder- und
Jugendförderung


